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Ergänzende Bedingungen – AVBFernwärmeV
Die Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH legt ihren Versorgungsverträgen
in Ergänzung der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Fernwärmeversorgung von 
Tarifkunden (AVBFernwärmeV)“ vom 20. Juni 1980 (veröffentlicht in BGBl. I S. 742) folgende  
Bestimmungen zugrunde:

1. Vertragsabschluss (§ 2 AVBWasserV)
1.1 Die Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH schließt grundsätzlich einen 
Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer des anzuschließenden Grundstückes (nachfolgend 
„Kunde“) ab. Bei Vertragsschluss hat der Kunde der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-
Sieg GmbH die persönlichen Daten anzugeben, welche die Energie- und Wasserversorgung Bonn/
Rhein-Sieg GmbH zur eindeutigen Identifizierung des Kunden benötigt. Bei natürlichen Personen 
sind in jedem Fall Name, Vorname(n), Geburtsdatum/-ort und Nationalität anzugeben. Bei juristi-
schen Personen ist die vollständige Firma, der Sitz der Gesellschaft, das zuständige Registerge-
richt und die Registernummer (sofern vorhanden) anzugeben, ferner die persönlichen Daten der 
gesetzlichen Vertreter bzw. Organe. Auf Verlangen der Energie- und Wasserversorgung Bonn/
Rhein-Sieg GmbH ist ein aktueller Registerauszug vorzulegen. Die Daten werden von der Energie 
und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH auf Grundlage der Bestimmungen der Europä-
ischen Datenschutzgrundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes  gespeichert, die 
Verarbeitung erfolgt vertraulich und ausschließlich für eigene Geschäftszwecke der Energie- und 
Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH und ihr verbundener Unternehmen. Unvollständige 
Angaben können zur Ablehnung eines Vertrages führen.

1.2 Tritt an die Stelle eines Kunden eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.3.1951, so wird der Versorgungsvertrag mit der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer abgeschlossen. Die Wohnungseigentümergemeinschaft verpflichtet 
sich, den Verwalter oder eine andere Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich 
aus dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung für und gegen alle Wohnungseigentümer mit 
der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH abzuschließen und personelle Ände-
rungen, die die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, der Energie- und Wasserversorgung 
Bonn/Rhein-Sieg GmbH unverzüglich mitzuteilen. Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die an 
einen Wohnungseigentümer abgegebenen Erklärungen der Energie- und Wasserversorgung Bonn/
Rhein-Sieg GmbH auch für die übrigen Eigentümer rechtswirksam. Das gleiche gilt, wenn das 
Eigentum an dem versorgten Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht (Gesamt-
handeigentum und Miteigentum nach Bruchteilen).

1.3 Tritt an die Stelle eines Kunden eine Personenmehrheit (z. B. Wohngemeinschaft oder nicht-
eheliche Lebensgemeinschaft), so wird der Versorgungsvertrag mit der Personenmehrheit abge-
schlossen. Jedes Mitglied der Personenmehrheit haftet als Gesamtschuldner. Veränderungen des 
Personenkreises sind der Energieund Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH unverzüglich 
mitzuteilen. Die an eine Person abgegebenen Erklärungen der Energie- und Wasserversorgung 
Bonn/Rhein-Sieg GmbH sind auch für die übrigen Personen rechtswirksam.

1.4 Die Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH behält sich vor, über die Bonität 
des Kunden vor Abschluss des Vertrages Auskünfte einzuholen und bei Vorliegen von Negativmerk-
malen den Abschluss des Vertrages von Vorauszahlungen nach § 28 AVBFernwärmeV bzw. einer 
Sicherheitsleistung gem. § 29 AVBFernwärmeV abhängig zu machen.

2. Antrag auf Fernwärmeversorgung
Der Antrag auf Fernwärmeversorgung ist auf einem besonderen Vordruck zu stellen. Die Energie- 
und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH kann jedoch aus organisatorischen Gründen 
innerhalb bestimmter Leistungsgrenzen hierauf verzichten.

3. Baukostenzuschüsse (§ 9 AVBFernwärmeV)
3.1 Der Anschlussnehmer hat bei Anschluss an das Leitungsnetz der Energie-und Wasserver-
sorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH bzw. bei einer Erhöhung seiner Leistungsanforderung einen 
Zuschuss zu den Kosten der örtlichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss) zu tragen.
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3.2 Der Baukostenzuschuss wird zwei Wochen nach Annahme des Angebotes oder, falls die er-
forderlichen Verteilungsanlagen später fertig werden, zu diesem Zeitpunkt, spätestens jedoch bei 
Fertigstellung des Hausanschlusses zugleich mit den Hausanschlusskosten und den pauschalierten 
Inbetriebsetzungskosten fällig.

3.3 Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses, der Hausanschlusskosten und der Inbetrieb- 
setzungskosten kann die Inbetriebsetzung der Kundenanlage abhängig gemacht werden.

4. Hausanschluss (§ 10 AVBFernwärmeV)
4.1 Jedes Anschlussobjekt muss unter Beachtung der DIN 18012 (Hausanschlussraum) sowie den 
von der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH vorgegeben Verlege- und Ab-
standsmaßen an die Versorgungsleitung angeschlossen sein. Liefergrenze und Zuständigkeit der 
Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH enden an den Übergabeventilen unmit-
telbar nach Gebäudeeintritt. Diese Ventile sind die Übergabestelle gemäß § 10 AVBFernwärmeV.

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH 
die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses. Ferner erstattet der Anschlussnehmer die  
Kosten für Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung 
seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden.

4.3 Die Hausanschlussleitung auf dem Grundstück – außerhalb wie innerhalb des Gebäudes – 
muss leicht zugänglich sein. Nach den gültigen technischen Regeln darf ihre Trasse weder über-
baut (z.B. Garage, Müllboxen, Stützmauern, Treppe) noch mit Sträuchern und Bäumen überpflanzt 
sein noch ungewöhnlich hohe Überdeckung haben. Bei Zuwiderhandlung entstehende zusätzliche 
Kosten werden bei Reparatur oder Erneuerung nach Aufwand in Rechnung gestellt. Außerdem
sind die Aufwendungen für die über den üblichen Rahmen hinausgehende Oberflächenausführung 
zu erstatten.

4.4 Inaktive Hausanschlüsse können in Absprache mit der Energie- und Wasserversorgung Bonn/
Rhein-Sieg GmbH für einen begrenzten Zeitraum betriebsbereit gehalten werden. Hierzu sind 
jedoch Einzelheiten und Vergütung einer Überwachung besonders zu regeln.

4.5 Gemäß VDE 0100 (früher VDE 0190) ist ein Potentialausgleich über das Versorgungsnetz der 
Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH unzulässig. Entsprechende Verbindun-
gen waren deshalb bis zum Jahre 1990 zurück zu bauen. Kostenpflichtig ist hier allein der Eigen- 
tümer der elektrischen Anlage. Maßnahmen dieser Art dürfen nur durch ein konzessioniertes Elekt-
rofachunternehmen ausgeführt werden.

5. Technische Anschlussbedingungen (§ 17 AVBFernwärmeV)
Die technischen Anforderungen an den Hausanschluss und an die Kundenanlagen sind in den gül-
tigen Technischen Anschlussbedingungen (TAB-Heizwasser) der Energie- und Wasserversorgung 
Bonn/Rhein-Sieg GmbH festgelegt.

6. Kundenanlage
Schäden innerhalb der Kundenanlage müssen ohne Verzug beseitigt werden.

7. Inbetriebsetzung der Kundenanlage (§ 13 AVBFernwärmeV)
Die Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH oder deren Beauftragte schließt die 
Kundenanlage an das Verteilungsnetz an. Für die Inbetriebsetzung der Anlage des Kunden sind für 
jeden Zähler Inbetriebsetzungskosten zu entrichten. Dieser Betrag ist in dem Angebot zur Herstel-
lung eines Hausanschlusses enthalten. Dieser Betrag wird ebenfalls für weitere Inbetriebnahmen 
bzw. Versuche fällig, soweit dies durch den Anschlussnehmer bzw. dessen Vertragsinstallationsun-
ternehmen zu vertreten ist. Ist eine Inbetriebsetzung oder Wiederaufnahme aufgrund festgestellter 
Mängel der Kundenanlage oder sonstiger vom Anschlussnehmer oder Kunden zu vertretender 
Umstände nicht möglich, so werden die entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. Die Kosten der 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage werden pauschaliert und richten sich nach dem Preisblatt zu 



4

den Ergänzenden Bestimmungen der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH 
und werden unter www.stadtwerke-bonn.de veröffentlicht. Inbetriebsetzungen bestehender und 
veränderter Kundenanlagen können in begründeten Ausnahmen auch nach Aufwand und Nach-
weis abgerechnet werden.

8. Verlegung von Versorgungseinrichtungen
Soweit der Anschlussnehmer bzw. der Kunde Kosten für die Verlegung von Einrichtungen der
Fernwärmeversorgung nach § 8 Abs. 3 und § 18 Abs. 4 AVBFernwärmeV zu tragen hat, sind diese
nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. Die Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-
Sieg GmbH behält sich vor, diese auch pauschal zu berechnen.

9. Nachprüfung von Messeinrichtungen (§ 19 AVBFernwärmeV)
Fallen die Kosten der Nachprüfung von Messeinrichtungen gemäß § 19 Abs. 2 AVBFernwärmeV
dem Kunden zur Last, sind diese nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. Die Energie- und
Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH behält sich vor, diese auch pauschal zu berechnen.

10. Zahlungsverzug; Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
(§§ 27 und 33 AVBFernwärmeV)
Rechnungen werden zu dem von der SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg
GmbH jeweils angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zah-
lungsaufforderung fällig. Die Kosten aus Zahlungsverzug sowie der erneuten Inbetriebsetzung der
Kundenanlage richten sich nach dem Preisblatt zu den Ergänzenden Bestimmungen der Energie- 
und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH und werden auf deren Internetseite unter
www.stadtwerke-bonn.de veröffentlicht.

11. Ablesung und Abrechnung (§§ 24 und 25 AVBFernwärmeV)
Der Fernwärmeverbrauch wird in der Regel nach dem von der Energie- und Wasserversorgung
Bonn/Rhein-Sieg GmbH festgelegten jährlichen Abrechnungszeitraum nach dem Zählerstand ab-
gerechnet. Im Laufe des Abrechnungszeitraumes werden Abschlagsbeträge auf Basis des letztjäh-
rigen oder voraussichtlichen Durchschnittsverbrauches und der geltenden Preistabelle erhoben.
Die endgültige Abrechnung des tatsächlichen Verbrauches erfolgt am Ende des Abrechnungsjah-
res unter Berücksichtigung der für diesen Zeitraum gezahlten Abschlagsbeträge. Ein evtl. gegebe-
ner Vorauszahlungsanspruch gemäß § 28 AVBFernwärmeV bleibt unberührt.

12. Verbraucherschlichtungsstelle
Für Verbraucherschlichtung ist die bundesweite Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle zustän-
dig. SWB Energie und Wasser nimmt jedoch an keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein
Telefon: 07851 79579-40
Fax: 07851 79579-41
Internet: www.verbraucher-schlichter.de 
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de

13. Onlinestreitbeilegung
Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der 
europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu 
einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die 
Verfah-ren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der europäischen Union zu erhalten. Die OS-
Platt-form kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail-Adresse ist: enw-kundenservice@stadtwerke-bonn.de

14. Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1.3.2019 in Kraft. 


